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Überblick
 Rechtlicher Rahmen 
 Herausforderungen in der Praxis
 Beispiele aus der Regionalplanung (NRW und Sachsen)



Rechtlicher Rahmen
Gesetz zur Umsetzung von Vorgaben der Richtlinie (EU) 2023/2413 für Zulassungsverfahren nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz und dem Wasserhaushaltsgesetz sowie für Planverfahren nach dem Baugesetzbuch 
und dem Raumordnungsgesetz, zur Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes und zur Änderung des 
Windenergieflächenbedarfsgesetzes (12.08.2025) 

Rechtlicher Rahmen

• Ausweisung von Beschleunigungsgebieten in 
Bauleit- und Regionalplänen (§ 28 ROG / § 249c BauGB)
 Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung, 

ggf. FFH-Verträglichkeitsprüfung
 Ausschluss/ Meidung naturschutzfachlich 

bedeutsamer Bereiche (Natura 2000, NSG, NP, BSR, 
Gebiete mit landesweit bedeutsamen Artvorkommen)

 Regeln für geeignete und verhältnismäßige 
Minderungsmaßnahmen

• Erleichterungen der Genehmigungsverfahren in 
Beschleunigungsgebieten (§ 6b WindBG)
 Verzicht auf: UVP, FFH-VP, artenschutzrechtliche Prüfung, 

Prüfung der Belange nach WRRL
 Überprüfungsverfahren (Anordnung von Vermeidungs-, 

Ausgleichsmaßnahmen, Zahlungen)



Herausforderungen für die Regionalplanung

Umsetzung RED: Umkehr der Planungssystematik: 
Bewältigung artenschutzrechtlicher Belange auf planerischer 
Ebene !
 Verwendung ausschließlich vorhandener 

Datengrundlagen 
(große Datendefizite !)

 weitgehend abschließende Prüfung auf 
Planungsebene erforderlich 
(Konkretisierungsgrad der Planung?)

 Festlegung von Regeln für Minderungsmaßnahmen
(neue planerische Aufgabe)

Herausforderungen

https://landesplanung.nrw.de/regionalplanung



Ausschlussgebiete nach § 28 Abs. 2 ROG:
• Natura 2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, Nationalparke sowie Kern- und Pflegezonen von 

Biosphärenreservaten

• Gebiete mit landesweit bedeutsamen Artvorkommen

Herausforderungen für die Regionalplanung: Datengrundlagen

 „sensible Gebiete, (…) hinreichend klar durch die Planungsträger zu identifizierende, ökologisch 
hochwertige und empfindliche Gebiete im jeweiligen Bundesland bspw. Dichtezentren, 
Schwerpunktvorkommen, Brut- und Rastgebiete, Kolonien, (…)“

 insbes. große Bestände, gefährdete Arten, Verantwortungsarten, … (BT-Drs. 21/797)
− Definition durch die Länder / die Planungsträger
− sehr unterschiedliche Ansätze (bspw. in Baden-Württemberg und NRW)

Herausforderungen



Herausforderungen für die Regionalplanung: Datengrundlagen

• vielfältige Arten und Formen: Herkunft, Erhebung, Aufbereitung, Alter
 Dichtezentren / Schwerpunktvorkommen
 landesspezifische Datenbanken (Fundpunkte, Einzelnachweise)
 Verbreitungsschwerpunkte/Verbreitungskarten
 Daten Dritter (bspw. DDA, ornitho.de)
 …

 In der Regel Kombination unterschiedlicher Datengrundlagen
 Entwicklung von Lösungen für spezifische Planungsregion mit dem Ziel einer 

zeitlich und räumlich beständigen Datengrundlage

• derzeit keine flächendeckende Datengrundlagen zu sämtlichen Vogelarten und Anhang IV-Arten!
 Ermittlung plausibel anzunehmender Vorkommen durch Verknüpfung von Verbreitung und 

Habitatpotenzialen (bspw. Ansatz NRW) 

Herausforderungen



Herausforderungen für die Regionalplanung: Minderungsmaßnahmen
§ 28 Abs. 4 ROG:
Regeln für wirksame Minderungsmaßnahmen (…), um mögliche negative 
Auswirkungen vorrangiger Vorhaben zu vermeiden oder, falls dies nicht möglich 
ist, erheblich zu verringern. 

Auswirkungen nach Satz 1 sind nur Auswirkungen auf
1. Erhaltungsziele nach § 7 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG,
2. europäische Vogelarten, Anhang IV-Arten,
3. Bewirtschaftungsziele nach § 27 WHG. 

 Maßnahmenkatalog unter Berücksichtigung des jeweiligen Standortes 
sowie der zu erwartenden Umweltauswirkungen 
(potenziell betroffene Arten)

 verbindliche Vorgaben sowie ggf. ergänzend Hinweise für die auf 
Genehmigungsebene vorzunehmende Auswahl und Anordnung der 
Maßnahmen

Herausforderungen



Herausforderungen für die Regionalplanung: Minderungsmaßnahmen

• Art. 15 c (1) RED: „(…) Behörden müssen (…) ausreichend [Gebiete] 
ausweisen, in denen (…) die Nutzung einer bestimmten Art (…) 
erneuerbarer Energie voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen hat (…)“

• Ausschlussgebiete schließen voraussichtlich erhebliche 
Umweltauswirkungen abschließend aus (BT-Drs. 21/797; S. 60)

• nach § 28 ROG kein Abwägungs- / Ermessensspielraum (bis zum 
Erreichen des Flächenbeitragswertes)

Absehbar unvermeidbare Auswirkungen (Arten- und Gebietsschutz) ?

 Erfüllung der Flächenbeitragswerte erhöht den Druck 
Windenergiegebiete auch in naturschutzfachlich 
bedeutsamen Bereichen auszuweisen  

 Abwägungsspielraum aus einer Direktanwendung des 
Art. 15c Abs. 1 UAbs. a RED begründen

 Keine Ausweisung als Windenergiegebiet
 Darlegung der Ausnahmevoraussetzungen

Herausforderungen

§ 28 Abs. 4 ROG:
Regeln für wirksame 

Minderungsmaßnahmen (…), um mögliche 
negative Auswirkungen vorrangiger 

Vorhaben zu vermeiden oder, falls dies 
nicht möglich ist, erheblich zu verringern. 



Praxisbeispiele



Regionalplanung NRW

Datengrundlagen:
 Anwendung des Artenschutz-Tools NRW

Auszüge aus der 18. Änderung des Regionalplans Düsseldorf (RPD) 
(https://www.brd.nrw.de/Themen/Planen-Bauen/Regionalplanung/Aenderungen-des-

Regionalplanes-Duesseldorf-RPD/18.-RPD)

Praxisbeispiele



Regionalplanung NRW

Datengrundlagen:
 Anwendung des Artenschutz-Tools 

NRW
 Integration in die Umweltprüfung

Auszüge aus der 18. Änderung des Regionalplans Düsseldorf (RPD) 
(https://www.brd.nrw.de/Themen/Planen-Bauen/Regionalplanung/Aenderungen-des-

Regionalplanes-Duesseldorf-RPD/18.-RPD)

 Berücksichtigung von 
Ornitho-Daten, Datenhinweisen 
aus Stellungnahmen

Praxisbeispiele



Ausschluss von Beeinträchtigungen 
über Minderungsmaßnahmen ? 



 Gebiete mit landesweit bedeutsamen 
Artvorkommen ?
(Puffer um Natura 2000 Gebiete; bedeutsame 
Vorkommen gefährdeter Arten; VV) ?

 Verzicht auf die Ausweisung eines 
Beschleunigungsgebiets 
(keine wirksamen Minderungsmaßnahmen)

Ausschluss von Beeinträchtigungen 
über Minderungsmaßnahmen ? 

 Flächenanpassungen
 Flächenherausnahmen
 Erreichung des Flächenbeitragswertes !?
 hoher zeitlicher Druck

Praxisbeispiele

Iterativer Prozess zwischen Planaufstellung 
und Umweltprüfung



Regionalplanung NRW
Auszüge aus der 18. Änderung des Regionalplans Düsseldorf (RPD) 

(https://www.brd.nrw.de/Themen/Planen-Bauen/Regionalplanung/Aenderungen-des-Regionalplanes-Duesseldorf-RPD/18.-RPD)

Flächenbeitragswert Ausweisung 
Windenergiegebiete

Überschuss

Köln 15.682 ha 16.103 ha 421 ha = 3 %
Ddorf 4.151 ha 4.311,5 ha 160,5 ha  = 4 %
RVR 2.036 ha 2.256,6 ha 220,6 ha  = 11 %

Windenergiegebiete davon BSG
Stk. ha Stk. % ha %

Köln 342 16.103 327 96 14.130 88
Ddorf 168 4.311,5 155 92 3.918,6 91
RVR 93 2.256,6 75 81 1.579,9 70

Praxisbeispiele



Regionalplanung NRW
Auszüge aus der 18. Änderung des Regionalplans Düsseldorf (RPD) 

(https://www.brd.nrw.de/Themen/Planen-Bauen/Regionalplanung/Aenderungen-des-Regionalplanes-Duesseldorf-RPD/18.-RPD)



Entwurf Regionalplan Westsachsen 

Quelle: Regionalplan Leipzig Westsachsen – „2. Entwurf der Teilfortschreibung Erneuerbare Energien“
https://www.rpv-westsachsen.de/laufende-fortschreibungen/

Datengrundlagen:
Prüfung artenschutzrechtlicher Belange auf der Grundlage 
„Fachgutachten Artenschutz“

 Ermittlung von Schwerpunktbereichen 
(Kerndichten für WEA sensible Arten: 22 
Vogel- und 10 Fledermausarten)

 Punktvorkommen LfULG
 Raster-/Verbreitungskarten

Praxisbeispiele



Quelle: Regionalplan Leipzig Westsachsen – „2. Entwurf der Teilfortschreibung Erneuerbare Energien“
https://www.rpv-westsachsen.de/laufende-fortschreibungen/

Entwurf Regionalplan Westsachsen 

Datengrundlagen:
Identifikation landesweit 
bedeutsamer Vorkommen (SMUL)

 Ausweisung 
Beschleunigungsgebiete

Praxisbeispiele



Quelle: Regionalplan Leipzig Westsachsen – „2. Entwurf der Teilfortschreibung Erneuerbare Energien“
https://www.rpv-westsachsen.de/laufende-fortschreibungen/

Ausweisung Beschleunigungsgebiete

 Ausschluss bei 78 Teilflächen aufgrund der 
Überschneidung mit landesweit 
bedeutsamen Vorkommen

 21 Teilflächen (773 ha; 14,4 %)

Entwurf Regionalplan Westsachsen 

Praxisbeispiele



Anhang 3 (zum Regionalplan): Ausschnitt: 
Regeln Minderungsmaßnahmen, hier 
Grundsatzregeln

Regeln für Minderungsmaßnahmen

• Grundsatzregeln
 Standard-Minderungsmaßnahmen stets 

anzuordnen
 Bedingungen für konstellationsspezifische 

Maßnahmen (bspw. Vorkommen in 
Schwerpunktbereichen; innerhalb von 2.000 
m um BSG)

• Regeln für Standard-Minderungsmaßnahmen
• Regeln für Konstellationsspezifische Maßnahmen

Entwurf Regionalplan Westsachsen 

Praxisbeispiele



Dr. Katrin Wulfert
Geschäftsführende Gesellschafterin

02323 – 94629 - 24

k.wulfert@boschpartner.de

www.boschpartner.de

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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